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Elternmitwirkung (EMW)
Reglement der Primarschulgemeinde Turbenthal 

Allgemeine Regelungen 

Leitsätze / Ziel und Zweck 

 Die Primarschule Turbenthal setzt den § 55 des Volksschulgesetzes1 durch folgendes Reglement 
um. 

 Alle Handlungen der EMW dienen dem Wohl der Schule bzw. aller Beteiligten.

 EMW versteht sich als Bindeglied im Beziehungsfeld Elternhaus - Lehrpersonen – Schule –
Schülerinnen und Schüler.

In dieser Funktion
 fördert EMW das gegenseitige Verständnis.
 fördert und unterstützt EMW eigene sowie gemeinsame Projekte.
 setzt sich EMW ein für eine konstruktive, offene Zusammenarbeit.
 ermöglicht EMW regelmässige Kontakte und den gegenseitigen Austausch von 

Informationen.
 ist EMW Ansprechgremium für Eltern und Schule und bietet Hilfeleistung im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten.
 bemüht sich EMW um die Umsetzung von Anliegen der Eltern und Kinder. 
 bietet EMW Unterstützung für die Erhaltung der Identität der verschiedenen Schulstandorte 

und deren Schulkulturen, und unterstützt die Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Schulstandorten. 

 EMW behandelt Informationen mit der nötigen Vertraulichkeit.
 EMW ist politisch und konfessionell unabhängig.
 Die Mitarbeit bei EMW ist ehrenamtlich.
 Die EMW umfasst alle erziehungsberechtigten Personen, im Folgenden Eltern genannt.

                                               
1 § 55 .Das Organisationsstatut gewährleistet und regelt die Mitwirkung der Eltern

.Bei Personalentscheidungen und methodisch-didaktischen Entscheidungen ist die Mitwirkung ausgeschlossen.
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Organisation 

Struktur und Begriffe 

EMW arbeitet auf drei Ebenen

 Ebene 1 : Elterndelegierte (Klasse)  
Als Klasse wird ein ein- oder mehrklassiger Unterrichtsverband in der Primarschule verstanden. Jede 
Klasse wählt zwei Elterndelegierte. Sie sind primäre Ansprechpersonen für Eltern und die 
Lehrperson(en) dieser Klasse, sowie für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler.

 Ebene 2 : Elternteam (pro Schule oder pro Schulhaus)
Die gewählten Delegierten einer Schule oder eines Schulhauses bilden zusammen das Elternteam.

 Ebene 3 : Elternrat (ganze Gemeinde)
Alle Vorsitzenden der Elternteams bilden zusammen den Elternrat. 

Sowohl die einzelnen Elternteams wie auch der Elternrat können einen Antrag an die Schulleitenden 
stellen.
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Abgrenzungen 

 EMW nimmt keinen Einfluss auf den Lehrplan, auf Lehrmethoden und Inhalte des Unterrichts.
 EMW nimmt keinen Einfluss auf personelle Entscheidungen.
 EMW übernimmt keine Aufsichtsfunktionen über Lehrpersonen, Schülerinnen oder Schüler.
 EMW nimmt keinen Einfluss auf die Klassenzuteilung und die Stundenpläne. 
 EMW vertritt keine Einzelinteressen. 

Informationen

 Informationen über Projekte und andere Aktivitäten werden über die Lehrerschaft an die Eltern 
weitergeleitet.

 Informationen über EMW können in Absprache mit den Schulleitungen im Tössthaler oder in 
anderen Medien publiziert werden. 

Infrastruktur 

 Den Delegierten und dem Präsidium werden für ihre Sitzungen und Anlässe Räumlichkeiten gratis 
zur Verfügung gestellt.

 Im Rahmen der EMW können kostenlos Kopien im Sekretariat der Schule erstellt werden.
 Im Budget der Primarschulgemeinde wird jährlich ein Betrag für eine Defizitgarantie eingestellt.
 Erlöse aus Aktivitäten der Elterngremien können für eigene Projekte verwendet werden.
 Sponsoring in Absprache mit dem Elternrat ist möglich.
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Elternmitwirkung Turbenthal (Organisation Stand Januar 2010)

Elternrat

4 Elterndelegierte

eine delegierte Lehrperson pro Schule
ein delegiertes Behördenmitglied

die Schulleitungen

Elternteam
Hohmatt

2 Delegierte 
pro Klasse

min. eine 
Lehrperson

Elternteam
Breiti - Risi

2 Delegierte
pro Klasse

min. eine 
Lehrperson

Elternteam
Schmidrüti

2 Delegierte 
pro Klasse

min. eine 
Lehrperson

Elternteam
Neubrunn

2 Delegierte 
pro Klasse

min. eine 
Lehrperson

Alle einzelnen 
Klassen

Alle einzelnen 
Klassen

Alle einzelnen 
Klassen

Alle einzelnen 
Klassen

Die Grösse der Elternteams variiert je nach Organisation der einzelnen Schulhäuser.
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Elterndelegation (Ebene 1)

Organisation 

 Für jede Klasse werden zwei Elterndelegierte gewählt. Die Wahl erfolgt anfangs Schuljahr für ein 
Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich.

 Pro Familie können beide Elternteile gewählt werden, diese müssen zwingend verschiedene  
Klassen vertreten. 

 Eltern scheiden als Elterndelegierte aus, wenn ihr Kind aus der Klasse austritt. 
 Informationen zu den Wahlen siehe „Leitfaden für die Durchführung der Wahlen“.

Aufgaben 

 Die Elterndelegierten stellen die direkten Ansprechpersonen für die Eltern und die Lehrpersonen 
dar. Sie fördern das Miteinander sowie den Informations- und Erfahrungsaustausch. 

 Sie arbeiten mit den jeweiligen Klassenlehrpersonen zusammen. 
 Sie bringen die Anliegen der Eltern ihrer Klasse im Elternteam ein. 
 Zwischen den Elterndelegierten und den Klassenlehrpersonen findet ein regelmässiger 

Informationsaustausch statt. 
 Sie nehmen regelmässig an den Sitzungen des Elternteams teil.

Elternteam (Ebene 2) 

Organisation 

 Alle Elterndelegierten einer Schule oder eines Schulhauses bilden das Elternteam. 
 Das Elternteam bestimmt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, ansonsten 

organisiert und konstituiert es sich selber. 
 Im Elternteam wird bei Beschlüssen Konsens angestrebt. Ist eine Abstimmung nötig, entscheidet 

das einfache Mehr, stimmberechtigt sind die anwesenden Elterndelegierten. Bei Stimmengleichheit 
hat der oder die Vorsitzende den Stichentscheid.

Aufgaben 

 Das Elternteam trifft sich mindestens einmal pro Quartal. Es wird ein Protokoll geführt.
 Das Elternteam realisiert eigene Projekte oder unterstützt die Schulen bei deren Projekten. 
 Die oder der Vorsitzende im Elternteam vertritt das Schulhaus oder die Schule im Elternrat und ist 

die Verbindungsperson zur Schulleitung. 
 Das Elternteam informiert die Eltern des Schulhauses oder der Schule über Aktivitäten in 

Absprache mit der Schule. Flyers werden durch die Lehrerschaft verteilt.
 Das Elternteam verwaltet eigen erwirtschaftete Finanzen.
 Es organisiert die jährlichen Wahlen.
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Elternrat (Ebene 3) 

Organisation 

 Die Vorsitzenden der Elternteams pro Schule (Breiti-Risi, Hohmatt) respektive Schulhaus 
(Neubrunn und Schmidrüti) plus je eine delegierte Lehrperson pro Schule die Schulleitungen und 
eine Behördenvertretung bilden den Elternrat. 

 Der Elternrat bestimmt aus seinem Kreis eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, ansonsten 
organisiert und konstituiert er sich selber. Die Delegierten der Lehrpersonen, der Behörde und der 
Schulleitungen können nicht den Vorsitz übernehmen.

 Der Elternrat fasst keine Beschlüsse für die Primarschule Turbenthal. Beschlüsse fassen die 
Behörde und die Schulleitungen. 

Aufgaben 

 Der Elternrat tritt mindestens einmal pro Schuljahr zusammen. Es wird ein Protokoll geführt.
 Der Elternrat ist das Forum für den Informationsaustausch zwischen den Vorsitzenden der 

Elternteams, den Schulleitungen und der Behörde.

Inkraftsetzung
Das Reglement wurde von der Spurgruppe Elternmitwirkung ausgearbeitet, von der Lehrerschaft 
geprüft und von der Schulpflege der Primarschule Turbenthal am 22.05.2007 genehmigt.
Das Reglement wird regelmässig überprüft und bei Bedarf angepasst. Änderungen müssen von der 
Lehrerschaft geprüft und von der Schulpflege genehmigt werden.

Es tritt auf Beginn des Schuljahres 2007/2008 in Kraft.

…………………………..


